
LEITUNGSWASSER - Versicherungsort - LW2100.16

In Erweiterung von Art. 4 der dem Vertrag zugrunde liegenden AWB besteht Versicherungsschutz
für bewegliche Sachen in ganz Österreich, soferne sich die versicherten Sachen in Gebäuden be-
finden und nicht gewerbsmäßig verliehen oder vermietet werden.
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